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So manche
Formulierung ist
keine Einladung

an den Leser,
sondern ein

Fußtritt

Exakt formuliert oder überheblich? Wenn Juristen miteinander sprechen, bleibt ihre Umwelt oft außen vor
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Kanzleistil stört die
Kommunikation

Wenn Juristen sich unverständlich ausdrücken, leidet ihr Unternehmen

Von Michael Schmuck

Onein, wie schrecklich.“ Mit
Unverständnis und Ab-
scheu reagieren viele Men-
schen, wenn sie Juristen

reden hören. Es klingt gestelzt und
umständlich und ist schwer zu
verstehen. Dass ein Großteil ihrer
Mandanten und Zeugen ihnen nicht
folgen kann, kümmert viele Juristen
nicht. „Wenn der Mandant so blöd
ist, soll er eben zum Lexikon greifen“,
erwidern viele Anwälte,
wenn man in ihren
Schriftsätzen eine klare
Sprache fordert. Nicht
gerade kundenfreund-
lich. Das gilt auch für
den Einwand, Juristen
müssten ihren gehobe-
nen sozialen Status mit
einer verklausulierten
Sprache belegen: „Alles
andere klingt doch flach.“ Als drittes
Argument gegen verständliche Worte
wird oft angeführt: „Das muss so
sein, sonst ist es ja falsch.“

Keines dieser Argumente greift.
Erstens ist Verständlichkeit zwin-
gende Voraussetzung der Kommu-
nikation, auch der eines Anwalts.
Zweitens heißt niveauvolles Kom-
munizieren nicht, dass man sich
umständlich, langatmig und ver-
schachtelt ausdrückt. Und drittens
wird ein Fachtext nicht falsch, wenn
er mit einfachen Worten formuliert
wird – im Gegenteil: Oft versteht der
Leser erst dann den Inhalt.

Aus Angst vor dem Ungewohnten
scheuen sich Juristen oft, einfache
Wörter zu benutzen. In ihrem Jargon
fühlen sie sich sicher. Kurz und klar

zu sprechen oder zu schreiben haben
sie im Studium nicht gelernt. Statt-
dessen bringen viele Professoren
ihnen bei, je länger und komplizier-
ter, desto wissenschaftlicher und
klüger klinge ein Text. Dass es aber
nichts nutzt, viel zu wissen, wenn
man das Wissen nicht vermitteln
kann, ist eine kaum vertretene Lehr-
meinung. So werden Juristen häufig
belächelt wegen ihrer merkwürdigen
Sprache und von vielen Mitmen-
schen als überheblich, arrogant und

besserwisserisch ange-
sehen. Sprache wird
auch als Ausdruck des
Charakters und der Per-
sönlichkeit empfunden,
nicht nur als Beleg von
Bildung. 

Im Arbeitsalltag eines
Juristen lassen sich viele
Beispiele finden für
verknoteten Satzbau,

verworrenes Obrigkeitsdeutsch oder
steife Floskeln: „Wir haben die
Weitergabe der Sache zwecks Be-
gutachtung seitens eines Sachver-
ständigen, der nun die Prüfung der
technischen Fragestellung einer
Antwort zuführen soll, veranlasst.“
So manche Formulierung ist keine
Einladung an den Leser, sondern ein
Fußtritt. Was spricht gegen den
klaren Satz: „Wir haben einen
Sachverständigen beauftragt, die
technischen Fragen in einem Gut-
achten zu beantworten“?

Einige große Anwaltskanzleien
und sogar Universitäten haben das
Problem inzwischen erkannt. Sie
wollen die Juristensprache jetzt „bür-
gerfreundlicher“ machen. Lovells
und Baker & McKenzie zum Beispiel

bieten ihren Anwältinnen und An-
wälten an, Schulungen für klares
Deutsch zu besuchen. Die im Jahr
2000 eröffnete private Bucerius Law
School in Hamburg hatte von Anfang
an einen Workshop „Deutsch für
Juristen“ im Angebot. 

In der Wirtschaft ist das Problem
schon längst bekannt: Verklau-
sulierte Briefe stören die Kommuni-
kation mit Kunden und Mitarbeitern.
Viele Unternehmen, die bei ihrer
Kommunikation mit Verwaltungs-
sprache zu kämpfen haben, leisten
sich daher Schulungen. Oder sie
schicken ihre Texter zu Seminaren,
wo sie klares Deutsch lernen. Vor
allem Versicherungen, Kranken-
kassen und Verbände kämpfen we-
gen ihres hohen Juristenanteils im
Unternehmen mit Kommunika-
tionsproblemen. 

Doch wie geht das, einfach und
klar zu kommunizieren? Zunächst
muss man auf den Kanzleistil mit
seinen substantivierten Verben ver-
zichten. Und auch das damit oft
verbundene Passiv ist verboten. Ein
typischer Satz ist: „Es muss eine Un-
tersuchung des Falles durchgeführt
werden.“ Verben und Aktiv machen
ihn besser: „Wir müssen den Fall
untersuchen.“ Das ist kürzer und
klarer und trotzdem richtig.

Dann müssen sich Juristen ange-
wöhnen, mit der wichtigsten Bot-
schaft an die Leser zu beginnen.
Nicht: „Nach eingehender Über-
prüfung der Sach- und Rechtslage
hat der Unterzeichner zu der
Schlussfolgerung gelangen müssen,
dass im vorliegenden Fall eine ge-
richtliche Auseinandersetzung sei-
tens des Unterzeichners empfohlen

wird.“ Das ist umständlich und
langatmig. Direkt und klar ist: „Sie
sollten die Sache vor Gericht aus-
tragen. Zu diesem Ergebnis sind wir
gekommen.“

Auch Abstrahierungen und Ver-
neinungen stören das Verständnis.
„Es ist eine nicht unwesentliche
Tatsache für den Ablauf des Prozes-
ses, dass der Angeklagte im Rahmen
seiner Einlassung unflätige, nicht der
Ehre förderliche Äußerungen im
Laufe der Verhandlung gegenüber
dem Opfer geäußert hat.“ Warum so
umständlich? Es geht auch klarer: „Es

ist für das Verfahren bedeutsam, dass
der Angeklagte das Opfer in der
Verhandlung beleidigt hat.“

Wie kommt es zu dieser juris-
tischen Sprachakrobatik? Die Geset-
zestexte geben sie vor, Lehrbücher
und Universitäten vermitteln sie oft
ungebrochen. Doch das heißt nicht,
dass Anwälte damit Mandanten
belästigen müssen. Sie sollten sich
die Mühe machen und das Fach-
chinesisch für ihre Kunden über-
setzen. Wenn das Recht für die
Menschen da sein soll, müssen es die
Menschen auch verstehen.

„Dazu gehört 
vor allem die
ernsthafte

Beschäftigung
mit dem
National-

sozialismus“ 
Otto Palandt 1935 zur 
Prüfungsanforderung

fürs Erste Staatsexamen

Auslegung im Sinne der Nazi-Ideologie
Von der unrühmlichen Vergangenheit des BGB-Kommentars „Palandt“

Von Adrian Schimpf

Als Otto Palandt seinen Namen für
einen neuen Kommentar zum

Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) her-
gab, schrieb man das Jahr 1938. Das
Buch ist heute der erfolgreichste und
bedeutendste Kommentar zum BGB
– „Wer den Palandt nicht kennt,
kennt nicht das BGB“ heißt ein
gängiges und wahres Sprichwort.
Und es hat eine äußerst unappetit-
liche Vergangenheit.

Otto Palandt war
überzeugter National-
sozialist. Zu seinem 56.
Geburtstag, am 1. Mai
1933, bescherte er sich
selbst sein schönstes Ge-
schenk: den Eintritt in
die NSDAP. Protegiert
von den braunen Macht-
habern, machte er
schnell Karriere. Schon
1934 beförderten sie ihn
zum Präsidenten des
Reichsjustizprüfungsam
tes.

Vier Jahre später fällte
dann der Beck-Verlag eine clevere
Marketing-Entscheidung: Er wählte
den obersten Reichsprüfer zum
Namenspatron eines BGB-Kommen-
tars. Alle Examenskandidaten wür-
den dieses Werk kaufen; sie hatten
gar keine Alternative. Das Kalkül ging
auf. Die Startauflage von 5000 Exem-
plaren, die Anfang 1939 auf den
Markt kam, war schon nach wenigen
Tagen ausverkauft.

Otto Palandt, ohne Dissertation
zum Doktor der Rechte berufen, kam
zu diesem Kommentar wie die Jung-
frau zum Kind. Nicht eine einzige
Vorschrift hat er kommentiert, nur
die Einleitungen schrieb er bis zu sei-
nem Tod im Jahr 1951 selbst. Die ei-
gentliche, vier Jahre dauernde Arbeit

an der Erstauflage hatte ein Autoren-
team unter der Leitung von Gustav
Wilke geleistet. Wilke war Ministe-
rialrat im Reichsjustizministerium.
Die Druckfahnen lagen schon fast
vollständig vor, als er im Mai 1938 bei
einem Autounfall ums Leben kam.
Ein neuer zugkräftiger Name musste
her, und so kam Palandt zu der un-
verdienten und zweifelhaften Ehre.

Zweifelhaft, weil der Kommentar
ausdrücklich dazu gedacht war, die
nationalsozialistische Ideologie bei

der Rechtsauslegung zu
verbreiten. Was im Inte-
resse Palandts lag. Der
sagte seinen Prüflingen
1935 zu den erforderli-
chen Kenntnissen für
das Erste Staatsexamen
Folgendes: „Dazu gehört
vor allem die ernsthafte
Beschäftigung mit dem
Nationalsozialismus
und seinen weltan-
schaulichen Grundla-
gen, mit den Gedanken
der Verbindung von Blut
und Boden, von Rasse

und Volkstum. Auch in der mündli-
chen Prüfung haben die völkischen
Grundlagen des neuen Staates den
gebührenden Platz neben dem juris-
tischen Wissen zu erhalten.“

Ein Mitläufer war Palandt also
nicht. Trotzdem brachte er die Ent-
nazifizierung ohne Beanstandung
hinter sich. So fand auch der Beck-
Verlag nichts dabei, den Nazi-Kom-
mentar nach dem Ende des
„1000-jährigen Reiches“ beflissen
von braunen Passagen zu säubern
und 1949 in der ersten Neuauflage
weiterhin unter dem Titel „Palandt“
zu verkaufen.

Das sprachliche Konzept – Verkür-
zung, Konzentration auf das Wesent-
liche – behielt man bei. Deshalb

konnte der jährlich in neuer Auflage
erscheinende „Palandt“ auch an sei-
nen früheren Erfolg anknüpfen.
Kaum ein Werk quetscht so viele rele-
vante Informationen zwischen zwei
Buchdeckel. In typischer Diktion
heißt es etwa zur Schriftform bei
Mietverträgen: „Ergreift grdsätzl jede
Änd u jede Verlängerg des MietVertr;
wenn der Vertr (unter Einschl der
Änd) noch länger als ein J laufen soll
(hM), ....“ 

Auch dies geht nicht auf Otto Pa-
landt zurück. Die Idee zu knackigen
Kommentaren in knapper Sprache
hatte schon in den 20er Jahren – aus-
gerechnet – ein jüdischer Verleger
namens Otto Liebmann. Dessen
Kurzkommentarreihe zu anderen Ge-
setzen erwarb der Beck-Verlag 1933
und übertrug sie auf den „Palandt“.
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R EC H T  S P R EC H E N

Rhetorik Ein gutes Plädoyer
kann einen Richter überzeugen.
An vielen Universitäten üben
Studenten in Debattierklubs die
Kunst der freien Rede.

Stimme Die private Bucerius
Law School bietet ein Sprech-
training an. Hier lernen die Teil-
nehmer, wie sie ihre Stimme
richtig einsetzen und deutlich
artikulieren.


